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Aufforderung der MilitärtaxpflichtigenKundmachungen.
zur Meldung.

Landsturm=Musterung Auf Grund des Gesetzes vom 10. Februar 1907
R.=G.=Bl. Nr. 30, haben sich alle Militärtaxpflichtigennach der bezüglichen Einberufungs=Kundmachung „W..
bis zum Erlöschen ihrer Militärtaxpflicht alljährlich bei

vom 15. März 1918. jener Gemeinde zu melden, in welcher sie am 1. Jänner
dieses Jahres ihren Wohnsitz haben. Es wird eine FristBei der Musterung sind die Landsturmpflichtigen
bis Ende Mai 1918 festgesetzt

gemeindeweise und innerhalb der Gemeinde jahrgangs Die wegen eines 1600 Kr. nicht übersteigenden
weise mit dem jüngsten Geburtsjahrgange beginnend Einkommens oder aus anderen Gründen zu gewärtigende
und zwar zuerst die Heimatsberechtigten und dann die oder im Vorjahre eingetretene Befreiung von der Per¬

Fremdzuständigen durch die Gemeindevorsteher oder sonaleinkommensteuer oder von der Dienstersatztaxe ent¬
hebt nicht von der Verpflichtung zur Meldung.deren Stellvertreteter in nachstehender Reihenfolge vor¬

zuführen: Die Meldung kann entweder schriftlich oder mündlich
geschehen.A. Gerichtsbezirk Dornbirn Schriftliche Meldungen haben entweder durch Ein¬

im Arbeitervereinshaus in Dornbirn am sendung zweier in allen Rubriken mit leserlicher
Schrift vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllterDonnerstag, den 18. April 1918, die Gemeinden
Meldeformulare an die Gemeinde zu erfolgen. Melde¬Dornbirn, Ebnit, Hohenems, Fußach, Gaißau, formulare sind bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft und bei

Höchst und Lustenau der Gemeinde=Vorstehung unentgeltlich erhältlich Die Ein¬

sendung der Meldungen genießt in den im ReichsrateB. Gerichtsbezirk Feldkirch
vertretenen Königreichen und Ländern die Portofreiheit.am Freitag, den 19. April 1918, im Magistrats¬ Die Meldeformulare sind derart eingerichtet, daß
sie zusammengefaltet und adressiert, ohne Verwendungsaale in Feldkirch die Gemeinden Feldkirch, Alten

eines besonderen Umschlages der Post übergeben werdenstadt, Düns, Dünserberg, Frastanz, Göfis, Röns,
können.Satteins, Schlins, Schnifis, Tisis, Tosters, Altach,

Mündliche Meldungen werden von der GemeindeFraxern, Götzis, Klaus, Koblach, Laterns, Mäder,
in beide Meldeformulare eingetragen.Meiningen, Rankweil, Röthis, Sulz, Uebersaxen,

Viktorsberg, Weiler und Zwischenwasser. Meldungen, welche durch eine Mittelperson erstattet
werden, entheben den Meldepflichtigen nicht von derDie Musterung beginnt an allen Tagen um 8 Uhr Verantwortung für die Erfüllung der ihm obliegenden

Vormittag. Den Musterungspflichtigen steht für die Verpflichtung.
Reise zum Musterungsorte sowie für die Rückreise in Meldepflichtige, welche die vorgeschriebene Meldung
den Aufenthaltsort auf Grund ihres Landsturmlegiti¬ nicht rechtzeitig oder in wesentlichen Punkten unvoll¬

ständig erstatten, können mit Geldstrafe bis 50 Kr. belegtmationsblattes freie Bahnfahrt auf der Eisenbahn zu
werden. Militärtaxpflichtige, welche sich in ihren Mel¬Vor Antritt der Fahrt ist das Legitimationsblatt bei
dungen wissentlich Verschweigungen oder unwahrer An¬der Bahnkassa abstempeln zu lassen.
gaben schuldig machen, verfallen — insofern die Handlung
nicht den Tatbestand einer nach dem allgemeinen Straf¬Die Landsturmlegitimationsblätter sind un¬
gesetze zu ahnenden strafbaren Handlung begründet—bedingt mitzubringen.
in Geldstrafen bis 500 Kr., bei Vorhandensein besonders
erschwerender Umstände bis 1000 Kr. Die verhängtenFeldkirch, am 6. April 1918.
Geldstrafen werden im Falle ihrer Uneinbringlichkeit inDer k. k. Statthaltereirat
Arreststrafen verwandelt.und Leiter der Bezirkshauptmannschaft Ueberdies steht es im Falle nicht rechtzeitig oder

Cornet. unvollständig erstatteter Meldung der politischen Behörde


